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Verteidigung und alle weiteren Aufgaben, die sich aus Ge
setzen und anderen Rechtsvorschriften sowie aus Entschei
dungen der dazu befugten Organe zur Landesverteidigung und 
zur inneren Sicherheit und Ordnung ergeben, exakt durchge
führt werden.

(4) Der Minister erläßt im Rahmen seiner Zuständigkeit 
Anordnungen und Durchführungsbestimmungen. Er regelt 
einzelne Aufgaben innerhalb seines Verantwortungsbereiches 
durch Verfügungen und Anweisungen.

§3

(1) Der Minister ist dafür verantwortlich, daß der Repro
duktionsprozeß im Bauwesen auf der Grundlage der staat
lichen Aufgaben und Planauflagen geplant und bilanziert 
wird. Er hat die exakte Organisation und Kontrolle der Plan
durchführung zu sichern.

(2) Der Minister gewährleistet, daß im Zusammenwirken mit 
der Staatlichen Plankommission, den anderen zentralen 
Staatsorganen und den Räten der Bezirke wissenschaftliche 
Prognosen und langfristige Pläne gemäß den Rechtsvorschrif
ten sowie Fünfjahr- und Jahrespläne des Bauwesens ausge
arbeitet werden. Er ist verantwortlich für die Erarbeitung des 
Entwurfes der Baubilanz der DDR sowie für die Erfüllung der 
anderen ihm auf dem Gebiet der Bilanzierung übertragenen 
Aufgaben. Der Minister trifft, ausgehend von den bestätigten 
Staatsplanbilanzen, Bilanzentscheidungen über Bauproduk
tion sowie Baumaterialien aus dem Aufkommensbereich des 
Bauwesens. Er gewährleistet die Einheit von materieller und 
finanzieller Planung sowie die dem Bedarf von Leistungen 
des Bauwesens entsprechende Termin-, Sortiments- und 
Qualitätsplanung.

(3) Der Minister sichert in Abstimmung mit dein Räten der 
Bezirke die Aufnahme grundlegender Aufgaben zur Entwick-^ 
lung der Arbeits- und Lebensbedingungen und des geistig- 
kulturellen Lebens der Werktätigen, zu ihrer Aus- und 
Weiterbildung, zum rationellen Einsatz der Arbeitskräfte, zur 
territorialen Einordnung von Investitionen des Bauwesens, 
zur Entwicklung der Infrastruktur, zur Rationalisierung im 
Territorium, zur Inanspruchnahme territorialer Ressourcen 
und zur Entwicklung der sozialistischen Landeskultur ein
schließlich des Umweltschutzes in die Pläne.

§4

(1) Der Minister sichert die exakte Aufschlüsselung der 
Planauflagen und die Organisierung einer wirksamen Kon
trolle der Plandurchführung insbesondere durch die 'komplexe 
Abrechnung und vorausschauende Einschätzung der Planerfül
lung einschließlich der anteilmäßigen Erfüllung der Pläne, die 
Analyse der erreichten Ergebnisse und die Schaffung von Vor
aussetzungen für die Auswertung des sozialistischen Wettbe
werbs. Er ist verantwortlich für die Kontrolle der Einhaltung 
der vorgegebenen Kennziffern und Normative, der Qualität 
und der Senkung der Kosten der Erzeugnisse und Leistungen 
des Bauwesens, des Nutzeffektes der Investitionen des Bau
wesens, der Entwicklung der Arbeitsproduktivität und 
des Durchschnittslohnes, des rationellen Einsatzes des gesell
schaftlichen Arbeitsvermögens und wertet die Kontrollergeb
nisse der staatlichen und gesellschaftlichen Kontrollorgane 
aus. Er entscheidet über den Einsatz der dem Bauwesen zur 
Verfügung stehenden Fonds und Reserven.

(2) Der Minister fördert durch gezielte Anwendung der 
moralischen und materiellen Stimulierung die aktive Mitwir
kung der Werktätigen des Bauwesens an der Erfüllung der 
Pläne im sozialistischen Wettbewerb und in der Neuerer
bewegung. Er sichert, daß gemeinsam mit dem Zentralvor
stand der Industriegewerkschaft Bau—Holz die Schwerpunkte 
des sozialistischen Wettbewerbs, der Betriebskollektivverträge 
und der planmäßigen Entwicklung der Arbeits- and Lebens
bedingungen der Werktätigen im Bauwesen erarbeitet werden.

§5

(1) Der Minister legt Grundsätze zur effektiven Gestaltung 
der Reproduktionsprozesse und der Leitungsorganisation 
sowie zur rationellen Nutzung des gesellschaftlichen Arbeits
vermögens für die den örtlichen Staatsorganen unterstellten 
Betriebe, Kombinate und Einrichtungen des Bauwesens fest 
und unterstützt 'die Bezirksbaudirektoren bei der Durchset
zung.

(2) Der Minister leitet die Bezirksbaudirektoren bei der 
Durchführung ihrer Aufgaben an, vermittelt ihnen fortge
schrittene Erfahrungen, bezieht sie in die Entscheidungsvor
bereitung ein und kontrolliert ihre Tätigkeit.

(3) Der Minister ist zur Sicherung der einheitlichen staat
lichen Leitung und zur Realisierung der Aufgabenstellung 
des Bauwesens berechtigt, den Bezirksbaudirektoren Weisun
gen zu erteüen, insbesondere
— zur Erfüllung der Planaufgaben der örtlichgeleiteten Bau- 

umd Baumaterialienindustrie;
— zur Realisierung der Aufgaben auf dem Gebiet des Städte

baues und komplexen Wohnungsbaues;
— zur Anwendung einheitlicher technisch-ökonomischer 

Grundsätze in der Projektierung, im Industrie-, Gesell
schafts- und Tiefbau sowie bei Baureparaturen;

— zur Realisierung von Exporten der Baumaterialienindu
strie;

— zur verstärkten Nutzung einheimischer mineralischer 
Rohstoffe;

— zur Entwicklung der ’Kapazitäten der Bauwirtschaft und 
der Baumaterialienindustrie;

— zum zeitweiligen überbezirklichen Kapazitätsausgleich;
— zur Durchführung der kontinuierlichen Produktion der 

Bauwirtschaft und der Baumaterialienindustrie in den 
Wintermonaten.

§ 6

(1) Der Minister hat, ausgehend von den Erfordernissen der 
sozialistischen Intensivierung und Rationalisierung sowie 
einer hohen volkswirtschaftlichen Effektivität, die wissen
schaftlich-technische Arbeit im Bauwesen zu leiten, zu planen 
und zu kontrollieren. Er sichert, daß zur Lösung der Aufga
ben des wissenschaftlich-technischen Fortschritts die Vorzüge 
des sozialistischen Wirtschaftssystems umfassend genutzt wer
den, der Plan Wissenschaft und Technik durchgesetzt wird 
und alle Voraussetzungen für die planmäßige Überleitung wis
senschaftlich-technischer Ergebnisse in die Produktion ent
sprechend den volkswirtschaftlichen Zielstellungen geschaf
fen werden.

(2) Der Minister sichert die Durchsetzung des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts zur Intensivierung der Reproduk
tionsprozesse durch die Festlegung abrechenbarer Aufgaben 
für die
— Weiterentwicklung vorhandener und die Einführung neuer 

Technologien;
— gezielte Verwirklichung der sozialistischen Rationalisie

rung;
— effektive Anwendung neuer Werkstoffe einschließlich der 

Nutzung von Substitutionsmöglichkeiten;
— rationelle Anwendung von Energie und Rohstoffen;
— Schaffung erforderlicher wissenschaftlich-technischer Vor

aussetzungen für die festgelegte Inbetriebnahme von neuen
' Kapazitäten der in Vorbereitung und Durchführung be

findlichen Investitionsvorhaben des Bauwesens sowie zur 
Weiterentwicklung und Erhöhung der Qualität der Kon
sumgüter.

(3) Der Minister hat detailliert und kontrollfähig Aufgaben 
und Termine zur kontinuierlichen Überleitung für wichtige 
neu- und weiterentwickelte Erzeugnisse und technologische 
Verfahren im Bauwesen festzulegen und deren Einhaltung zu 
gewährleisten. Er ist verantwortlich, daß bei Produktionsein-


